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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 4 des Hundegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen ( Landeshundegesetz -LHundG NRW) 
 

Hundehalter 
Name 
Vorname 

 Anschrift  
 
 

Telefon-
Nummer  

 Geb-Datum  

 
Hiermit beantrage ich die Erlaubnis für das Halten eines Hundes gem. 
 

 § 10 Hunde bestimmter Rassen (s. Rückseite) 
 

 und die Befreiung von der Verpflichtung nach § 5 Absatz 2, Satz 1 und 
           Satz 3 (Maulkorbpflicht) 
 
 
Ich halte diesen Hund seit __________________ Jahren.  
 
 

Angaben über den Hund 
 
Rasse  Gewicht  Größe  

Alter  Fellfarbe 
 

 Name  

Chip-Nummer 
 

 

 
Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn der Antragsteller  
 

 1. das 18. Lebensjahres vollendet hat,  
 

  2. die erforderlichen Sachkunde (§ 6 Sachkundebescheinigung durch einen  
    amtlichen Tierarzt oder einer anerkannten sachverständigen Stelle ) und 

               Zuverlässigkeit (§ 7 Vorlage eines Führungszeugnisses) besitzt 
 

 3. in der Lage ist, den Hund sicher an der Leine zu halten  
       und zu führen (§ 5 Abs.4 Satz 1 )  
 

 4. sicherstellt, dass die der Ausbildung, dem Abrichten oder dem Halten dienenden 
     Räumlichkeiten, Einrichtungen und Freianlagen eine ausbruchssichere und 
     verhaltensgerechte Unterbringung ermöglichen     
                    

 5. den Abschluss einer besonderen Haftpflichtversicherung (§ 5 Absatz 5) und 
 

 6. die fälschungssichere Kennzeichnung des Hundes (Absatz 7) nachweist. 

 
 
 
 
 

.................................................................................................. 
Datum, Unterschrift des Hundehalters 
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Auszug aus dem Hundegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
  
 

§ 10 Hunde bestimmter Rassen 
 
 
 
Alano 
 
American Bulldog 
 
Bullmastiff 
 
Mastiff 
 
Mastino Espanol 
 
Mastino Napoletano 
 
Fila Brasileiro 
 
Dogo Argentino 
 
Rottweiler 
 
Tosa Inu 
 
 
sowie deren Kreuzungen untereinander sowie deren Kreuzungen mit 
anderen Hunden gelten § 4 mit Ausnahme von Absatz 2 und die §§ 5 bis 
8 entsprechend, soweit in Absatz 2 und 3 nichts Abweichendes bestimmt 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


